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214 !>. Buch. 4. Capitel.

Ihre Trüg,
lichkeir .

Maris quf-
geboten ;

Volk sollte nie tractiren als den Tag nach einer ge¬
wonnenen Schlacht.

Als die Züricher geschworen und mit Ansuchen
um die Loslassung der Geisel dem Herzog eine Urknn-
D^ ihres Eides übersandten , hörte Albrecht ihre Ge-
Landschaft nicht , sondern hielt sie sehr ungnädig,
weil Johann von Habbburg noch nicht losgelassen sey.
Diesen Vorwurf hörten die Boten mit großer Ver-
wundernng ; in dem Spruch sind Artikel über den El-
ser von Zug , über den Edelknecht voy Rütnlang und
andere Privatmänner , des Grafen geschah keine Er¬
wähnung . Der Bürgermeister hatte in den Unter-
Handlungen diesen Punkt unberührt gelassen ; von die¬
sem Anschein feiner Furchtsamkeit versuchte der Feind
rnit Liss und Nachdruck Gebrauch zu machen. Die
herzoglichen Räthe gaben vor , die Sache dieses Gra

.
-

fen von Habslyrrg, des Vetters und Lehenmanns ih¬res Herrn , sey schon beygelegt worden durch den
Jnnbegriss

'
,, aller Diener und Angehörigen von Oest-

reich . " In der That gedachten sie nie den Feind¬
seligkeiten vorzubeugen ; sie wollten durch Unterhand¬
lungen ( worin die Schweizer von den meisten über¬
gössen werden ) möglichst viel gewinnen , und , wenn
Des Herzogen und seiner Freunde Macht rüstig sey,
Den Krieg führen . Sie legten die Geisel in Bande ;
Der Adel streifte auf die Güter und Freunde der Züri¬
cher. Die Schweizer, in Unwillen über solche List,in Zorn über die Uebung der Gewalt , glaubten sich
Verspottet, und ergriffen die Waffen. Von Tracta-
tenkünst verstanden sie wenig , die Waffen waren ihre
Kunst.

Unter den Mahnungey , die der Herzog ergehen
ließ , war ein Aufgebot , welches er in Glarisland
sandte. Das Land . Glaris wurde seit undenklichen
Zeiten unter dem Oberschirm des Reichs verwaltet
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